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Bekanntmachung
Mer 'Wanderung der Bekanntmachung Mer die Regelung der
Kartoffelpreise vom 28 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 711 ).

Vom 11. November 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes Mer ine

' Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Massnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Rcichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen . . . , .Artikel .!.

In der Bekanntmachung Mer die Regelung der Kartoffel-
Preise vom 28 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 711 ) werden
folgende Aendcrungen vvrgcnoinmeu:

Dem § 2 wird folgender Satz angefügt:
Insoweit dies nicht geschieht, können die Landcszeiitral-
behörden oder die von ihnen bezeichnet« , Behörden solche
Vorschriften erlassen . _ „ „ . . m  ,

Om § 3 Ws . 1 werden hinter die Zahl 2 die Worte
„Satz 1" eingesügt . , . , .

Im z 7 Abs. 1 wird der .Nummer 1 folgender Zusatz als
zweiter Satz angefügt:

Tie Landeszentralb 'ehördcn oder die von ihnen bezeichncten
Behörden können bestinimcn , daß die Anordnung wegen Ucber-
tragung des Eigentums und die .Aussordcrung zum Verkauf
auch gegenüber Kartosfelerzcugern mit einer geringeren Kar-
tofsclanbaufläche zulässig ist.

A r t i ke l II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Berlin , den 11 . November 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück. m b

Bekanntmachung
Wer die Regelung der Kartosfelpreis «.

Vom 15. November 1915.
iAus Grund der Verordnung des Bundesrats über Abänderung

der Bekanntmachung vom 28 . Oktober 1915 über die Regelung
der Kartosselpreise vom 11. November 1915 (Reichs -Gesetzblatt
S . 760 ) wird folgendes bestimmt:

8 1. Insoweit der Reichskanzler Vorschriften über die Preis¬
stellung für den Weiterverkauf von Kartoffeln im Großhandel und
im Kleinhandel auf Grund von 8 2 der Verordnung des Bundes¬
rats vom 28 . Oktober 4915 (Rcichs -Gesetzbl. S . 327 ) nicht erläßt,
können die Gr . Krcisämter solche Vorschriften erlassen.

8 2 . Die Anordnung weg«, Uebertragung des Eigentums und
die Aufforderung zum Verkauf ist auch gegenüber Kartossclcrzeu-
gern mit einer Kartoffclanbauflächc von 1 Hektar und weniger
zulässig , wenn er nach dem Ermessen des zuständigen Kreisamts
zur Versorgung der Bevölkerung des Großherzogtums mit SPnse-
kartofseln erforderlich erscheint.

8 3 . Die Bestimmungen treten mit dem Tage der VerküMung
in Kraft.

Darnistädt , den 15 . November 1915.
Großherzogliches Ministerium des Innern.

v . Lombergk. Kränier.

Bekanntmachung
Mer Kaffee, Tee und Kakao.

Vom 11. November 1915 . ^
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes Wer die

Ermächtigung des Bundesrats zu unrtschaftlichcn Maßnahmen usw.
dom 4. August 1914 .(Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) solgeude Verord¬
nung erlassen : _

8 1. Der Reichskanzler wird ermächtigt , Bestimmungen über
Bestandsaufnahmen der Vorräte von Kaffee, Tee und Kakao zu
tvcffcn.

§ 2 . Der Reichskanzler ist befugt , Bestimmimgen über die Re¬
gelung des Verkehrs mit Kaffee, Tee und Kakao sowie über die
Gestaltung der Preise zu treffe «.

8 3 . Der Reichskanzler ist beftlgt , die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung aus andere Kolonialwaren auszudehnen.

Er erläßt die Bestimmungen zur Ausführung dieser Verord¬
nung . Er kann dabei anordnen , daß Zuwider Handlungen mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf-
zehutausend Mark bestraft werden : auch kann er anordnen , daß
Vorräte , die bei der Bestandsaufnahme verschwiegen worden sind,
im Urteil dem Staate Versalien erklärt werden können.

8 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
(Außerkrafttretens.

Berlin , den 11 . November 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

D - lbrück,

Bekanntmachung
Wer die Außerkraftsetzung der Verordnung über das Verbot des
Vorverkaufs von Stroh der Ernte des Jahres 1915 vom 21 . Okt)

1915 (Rcickis-Gesetzbl. S . 682 ).
Vom 10. November 1915.

Aus Grund des § 4 der Verordnung über das Verbot des
Vorverkaufs der Ernte des Jahres 1915 irnd des Vorverkaufs
von Zucker vom 17. Juni 1915 (Rcichs -Gesetzbl. S . 341 ) be¬
stimme ich: , _ _ . „

Tie Verordnung über das Verbot des Vorverkaufs
von Stroh der Ernte des Jahres 1915 vom 21 . Oktober
1915 lReichs -Gesetzbl. S . 682 ) wird außer Kraft gesetzt.

Berlin , den .10. Novcinbcc 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück . _
Bekanntmachung

einer Aenderung zur Verordnung vom 14. Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 671 ) über das Verbot des Anstreichcns mit Farben

aus Bleiweiß und Leinöl.
Vom II . November 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes Mer die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Rcichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen.

Artikel 1.
In der Bekanntmachung über das Verbot deS AnstreichenÄ

mit Farben aus Bleiweiß und Leinöl vom 14. Oktober 1915
(Reichs -Gesetzbl. S . 671 ) werden folgende Aenderungcn vorge-
«ommcn : _ „

1. In der Ucberschrist tverden an Stelle der Worte : „ auI
Bleiweiß und Leinöl " die Worte gesetzt:

aus pflanzlichem oder tierischem Oel.
2 . Im 8 1 werden die Worte : „ Bleuveiß inid Leinöl verwen¬

det ist" ersetzt durch die Worte:
pflanzliche oder tierische Oele verwendet worden sind.

Artikel 2.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Berlin , den 11 . November 1915.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

An das Grohh. Polizeiamt Gieße» und die Großh. Bürger¬
meistereien der Landgemeinden des Kreises.

Tie Interessenten sind auf die vorgenommenen Aenderungen
der im Kreisblatt Nr .97 abgedruckten Bekanntmachung besonders!
hinzuweisen.

Gießen,  den 18 . November 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

vr . U s i n g e r . _
Bekanntmachung

Wer die Regelung der Preise sür Buchweizen und Lirse und deren
Verarbeitungen . Vom 11. November 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über hie
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichcu Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 3271 folgende Berord-
nung erlassen : . ,

8 1. Der Rcichslauzler ilt ermächtigt , Erzeugerpreise für Buch¬
weizen und Hirse sowie Hcrstellerpreise für deren Verarbeitungen
nach Anhörung von SachverstäMigen festzusetzen.

§ 2. Zur Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in den
verschiedenen Wirtschastsgcbietcn löimen die Landcszentralbehördcn
oder die von ihnen bestimmten Behörden für ihren Bezirk oder
Teile ihres Bezirks die Preise (8 1) herabsetzen.

Bei Verschiedenheit der Preise am Orte der landwirtschaftlichen
oder gewerblichen Niederlassung des Käufers und des Verkäusers
sind die stir den letzteren Ort geltenden Preise maßgebend . _

§ 3. Insoweit Preise gemäß 8 1 festgesetzt sind, sind Gemein¬
den init mehr als 10 000 Einwohnern verpflichtet , andere Gemein¬
den sowie Kommunalverbände berechtigt und aus Anordnung der
Landeszeutralbchördeii oder der von ihnen bestimmten Behörden
verpflichtet , Höchstpreise im Kleinhandel mit Buchweizen und Hirse
soivie deren Verarbeitungen unter Berücksichtigung der besonderen
örtlichen Verhältnisse sestzusetzen. Der Reichskanzler ist befugt, Vor¬
schriften über die oberen Grenzen für die Festsetzung der Klcinban-
dclshöchstpreise zu erlassen . Soweit Prcisprüfungsstellen bestehen,
sind diese vor der Festsetzung zu hören.

Sind die Höchstpreise am Orte der lrndwirtichastlichen oder
gewerblicheu Niederlassung des Verkäufers andere als ani Woyii-
orte des Käusers , so sind die ersteren maßgebend.

8 4. Gemeinden können sich miteinander und mit Kommunal-
verbänden zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen (8 3)
vereinigen.



a
Tic Landcszentralbehordcn können Komniuualverbäude »nd

Gemeinden zur gemeinsamen Fcstsetzung von Höchstpreisen vcr
einigen.

8 5. Soweit iyic Höchstpreise für einen gröberen Bezirk ge
regelt werden, ruht die Verpflichtung oder die Befugnis der zu dem
Bezirke gehörenden Gemeinden und Kominnnalverbände.

8 0. Die auf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise sind
Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom
4. (August 1814 in der Fassung der Bckannttnachung vonl 17. Tc>
zember 1814 (Reichs-Gesetzbl. S . 516 ) in Verbindung mit den S3o
kanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25)
u »d vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603J.

8 7. Tie Landeszentrallsthördcn erlassen die Bestimmungen
zur Ausführung des 8 3. Sie können anordnen , das; die Fest
schlingen nach 8 3 anstatt durch die Gemeinden und Kommunal
verbände durch deren Vorstand erfolgen . Sie bestimmen, >ver als
Kvmuiunaluerband , als Gemeinde oder als Vorstand im Sinne
dieser Verordnung atizusehcn ist.

Tie Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezcichnetcn
Behörden sind befugt , Ausnahmen zuzulassen.

8 3. Als Kleinhandel im Sinne diestr Verordnung gilt de
Verkauf an den Verbraucher.

8 8. Buchweizen und Hirse dürfen nicht zu Branntwein vcr.
arbeitet werden . Znwiderlwndlungen ivcrden mit Geldstraft bis
zu cintausendsünshunderl Mark oder mit Gefängnis bis zu dre
Monaten bestraft.

.8 10. Diese Verordnung tritt am 15. November 1915 in
Krau . Ter Reichskanzler bcstinnnt den Zeitpunkt des Anßcrkrast-trelcns.

Berlin , deti 11. November 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
über die Regelung der Preise für Gemüse und Obst.

Vom 1l . November 1915.
Der Bnndcsrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die

Ermachtigniig des Bundesrats zu wirtschaftlichen Mast,,ahmen usw
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 , folgende Verordn
nnng erlassen t

... ^ ^ Dsr Reichskanzler ist ermächtigt , Erzeugerpreise für Ge-
mnse, Zwiebeln und Obst soivie Herstelllerpreisc für Sauerkraut
nach Anhörung von Sachverständigen sestzusehen

Insoweit Preise scstgesctzt sind, darf der Verlauf von Gemüs
Zwiebeln und Obst nur nach Gewicht erfolgen.
. J ?' •8 llt ^ciilcfftdjtioimn der besonderen Verhältnisse in den
verschiedenen Wirtschaftsgebieten können die LandeSzentrathehör-
den oder die von ihnen bestimmten Behörden für ihren Bezirk
oder Teile ihres Bezirkes die Preise (§ 1) herabsetzen.

Be, Verschiedenheit der Preise am Orte der landwii -tschast-
lichen oder gewerblichen Niederlassung des Käufers „nd des Vcr-
kaufcrs sind die für den letzteren Ort geltendei, Preise maßgebend.

8 3 insoweit Preise gemäß 8 1 scstgesctzt sind, sind Gemcin-
tun mit mehr als 10 000 Einwohnern verpflichtet , andere Ge¬
meinden sowie Koinmunalvcrbände berechtigt und ans Anordn,ma
der Landeszentralbehvrden oder der von ihnen bcstinimicii Behör-

tet. Höchstpreise ,m Kleinhandel mit Gemüse, Zwie-
a . a>" ^ sbaucrkrant unter Berücksichtigung der besonderen
örtlichen Verhältnisse scstzusctzen. D,-r Reichskanzler ist besugt
^Äckiriften über die oberen Grenzen für die Festsetzung der Klein-

"Ä ? ' Soweit Preisprüsungsstellcn be¬
stehen,. sind' diese vor der Festletzung zu hören.

« " Ft bK » £*W1 >mfe am Orte der landwirtschaftlichen oder
^siederlasssing des Verkäufers andere als am Wohn¬

ort des Käulers , so sind die criteren maßgebend.
Mninnden können sich miteinander und mit Kommu-

naltuibanden zur gcmeinlamen Festsetzung von Höchstpreisen <8 3,vereinigen . '
Landeszeiitrallwhörden können Kommunalvcrbäudc und

chuche," ^ " ^ gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen vcr-
8 5, Soweit die Höchstpreise ftir einen größeren Bezirk ae-

,*?** ,bic  Zerpslichtrmg oder die Befngniskr u
bc,n RB«iK j£ . BcWrcijbP" Gemeinden und Kominnnalverbände.
f o. ^Lne Mlf Grund dieser Verordnung festgesetzten Vrcii'e

H^ F>rerse ,m Sinne des Gesetzes, betreffend .saöchstpreise
17^ !De',emb^ 1 bcr  Bckanutmachuug vom
(] ;  Tezcmber 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516 ) in Verbindung mit
^ii Bekaiinlniachuiigeii vom 21. Januar 1815 (Reichs-Gesetzbl
0 ° fVti T  E 'a ^ cmber 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603h
. .... :i!.tta ' 6f 'wt-bcn frlaj (fIt  d -c Bestimmungen
al t Ausführung dev 8 3. Sic komieii anordncii , daß die Fcü-

anstatt durch die Gemeinden imb Kommnnal-
verbandc durch deren Vorstand erfolge,i. Sie bestimmen >oer als
Kominnnalvcrband , als Gemeinde oder als Vorstand im Sinne
dieser Verordnung anznsehen ist. ^

- ^ Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichnctcn
Behörden sind berugt, Ausnahmen zuznlassrn.

SU,ne fcfCE ^dmn .g gilt der

8 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Krast . Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpiinkt des Außcrkraft -itretens.

Berlin , den 11. November 1915.
.Ter Stellvertreter des Reichskanzlers^

Delbrück.

Bekanntmachung
über die Regelung der Preise für Obstnius und sonstige Fettersatz-

stosse znm Brotaufstrich . Vom 11. November 1915.
Der Bnndcsrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundcsrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:

§ 1- Der Reichskanzler ist ermächtigt , Herstcllerpreise ftir
Obümus , Marmeladen , Honig , Kunsthonig, , Rübcnsirup und son¬
stige stttcrsatzüossc zum Brotaufstrich nach Anhörung von Sach¬
verständigen festzusetzen.

82 . Zur Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in den
verschiedenen Wirt .chaftsgel.it n köniicn die Landeszentralbe-
horten oder die von ihnen bestimmten Behörden für ihren Bezirk
oder Teile ihres Bezirkes di : tzerstellcrpveise (8 1) herabsetzen

Bei Bersch,ede.lheit der Preise am Orte der landwirtschaft¬
lichen oder getverblichen Niederlassung des Käufers und des V-r-
tanfcrs sind die für den letzteren Ort geltenden Preise maßgebend.

8. 3 Jnwwcit Herstellerveei .'e gemäß 8 1 festgesetzt find , sind
Gemeinden mit mehr als 10 090 Einwohner » verpflichtet , andere
Gemeinden sonne Kommiinalvcrbändc berechtigt und ans Anord-
nnng der Landeszentcalbehörden oder der von ihnen bcstimniten
Behörden verpstichtet, Höchstpreise im Kleinhandel mit Obstmus.
Marmeladen , Honig , Kunsthonig , Rütc .isirup und sonstigen Fett-
ersah : osten zum Bretaufitrich unter Berücksichtigung der besonderen
örtliche» Verhältnisse festzusetzen. Der Reichskanzler ist befugt,
Vorschrlften über die oberen Grenzen für die Festsctznng der Klein-
handelshöchstpreisc zu erlassen . Sow .it Pr .ispriisungsstcllen be¬
stehen, sind die.e vor der Festsetzung zu hören.

Smd dre Höchstpreise am Orte der landwirtschaftlichen oder
gewerblichen Niederlassung des Verkäufers andere als am Wohn¬
ort des Käufers , so sind die erstcrcn maßgebend.

8 4 . Gemeinden können sich miteinander und mit Kommunat-
verbandcn zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen ,8 3)vereinigen . '

Die Landeszentralbehörden können Kommt »,alverbände und
chnigen>d" l *ut «emeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen ver-

8 5 . Soweit die Höchstpreise für cincn größ -ren Bcftrk ge¬
regelt werden , ruht die Verpflichtung oder die Befugnis der zu
denl Bezirke gehörenden Gemeinden und Koniniunaloerbände.
kinl- -aaf- Verordnung festgesetzten Preise
siiitc Hochstprerie IM Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise.

August 1914 IN der Fassnng der Bekanntmachung vom
17. Dezember 1914 (Rnchs -Gcietzbl. S . 516 ) in Verbindung mit
den Betau,itmachnngen vom 2t . Jamiar 1915 <R -Eesctzbl -s 251
und vom 23 . September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603)
»n - Ir ,3f,T IC Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen
zur .lusfühimng des 8 3. Sie können anordnen , dass die Fest¬
setzungen nach § 3 anstatt durch die Gemeinden und Kommunal-
pcrbandc durch deren Vorstand erfolgen . Sie bestimmen, wer als
Kvmmunalverband , als Gemeinde oder als Vorstand im Sinne
dieser^Verordnung anznsehen ist.
m r Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichneten
Behörden sind, hessngt, Ausnahmen zuzulassen.

8 o . Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der
Verkauf an den Verbraucher . giu vev
i„ S§J ; %l[ e Zb ?°rdnu,ig tritt mit dem Tage der Verkündung
krastftttens ^ Reichokanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer-

Berlin,  den 11. November 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

... Bekanntmachung
über die Regelung der Preise für

a) Buchweizen und Hirse und deren Berarbcitungen,bl Gemüse und Obst,
d  Obstmus und sonstige Feitersatzstoffe zum Brotaufstrich.

Vom 1.7 . Novcmbcv 1915,
v . Jus Grund von 8. 7 der Verordnungen des Bundesrats über
du^ Regelung der Preist ftir Buchweizen uich Hirse und dcren Ver-
ÄtersoioÄk ^ ^ » und Obst und für Obstmus und sonstige
Z^ ? / ? dl.ofsr zum BrotaussNich vom 11. November IdlS zR ichs-
Gesttzb . S 750 752 m,d 751) wird . folgendes bestimmt :

^ ^ ie ^kfugnlsse aus § 2 dlüsatz 1 der genannten 33er*
tragen lüerb€u aû bie  Grosz herzoglichen Kveisämter iibcr-

^kstsetzuiigen nach 8̂ 3 der Verordn,mq -n erfolgen
Vorstand ^ Geniernden und Kommmialverbände durch deren

I Si " llc . bei' Vemrduungcu ist anzusetzen:
a)  als Kvminunalverband der Kreis.
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b) als ©emciube jeder im Sinne von Artikel1 der Städte-
rmd Landgemeindeordnnng gebildete Verband,

o! als Vorstand des KommnnalvcrbandeS der Großherzoglichc
Kreisrat,

ü) als Vorstand der Gemeinde in Landgemeinden die Grosth.
Bürgermeisterei , in Städten der Bürgermeister oder Ober¬
bürgermeister.

8 4. Tiefe Bcstimmnngcn treten mit dem Tage der Berkün-
dring in Kraft.

Darmstadt,  den 17 . November 1915.
Grobherzogliches Ministerium des Innern.

v. Hombergk.  Krämer.

Bestimmungen
über Einfuhr von B n t t e r a us d em Au s la n d.

Vom 15. November 1915.

Aus Grund von § 11  der Bekanntmachung über die Regelung
der Buttcrprerse vom 22 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl S 6891
bestimme ich: ' '

§ 1 (Lieferungspflicht . )
Nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen darf aus dem

5 „ä ai£ riugefuhrte Butter nur durch die Zeutral -Eiukaussge-
sellschaft m. b. 6 . m den Verkehr gebracht Werden. Wer nach diesem
Zeitraum Butter aus dem Ausland einführt , trat sie au die Zen-
tral -Emtaussgescllschaft m . b. H. in Berlin zu Verkäufen und zuliefern.

8 2. ( An zeig epflicht . )
Wer aus dem Ausland Butter einführk , ist verpflichtet , bei'

Zeiitral -Einkanfsgescllschast m . b. H. unter Angabe von Menge
Preis und BestiuiMungsort unverzüglich nach der im Aiisland er-
wlgten Verladung der Butter Anzeige zu erstatten , auch alle son¬
stigen handelsüblichen Mitteilungen an die Gesellschaft weite» »,
leuen . Er hat ferner den Eingang der Butter und deren Aufbe-
nahrungsorr der Gesellschaft unverzüglich anzuzergen.
, , . , ? Anzcrgen und Mitteilungen erfolgen telegraphisch^ sie
sind schriftlich zu bestätigen.

8 3 . (Aufbrwahrnngs Pflicht . )
Wer auf Grund des 8 1 an die Zeutral -Einkaufsgescllschaft

Ül' r1 liefern  hat , hat die Butter bi- zur Abnahme durch die
Gefelllchaft Mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aufzu»
bewahren , zu behandeln und sic auf Verlangen der Gesellschaft an
mnent von ihr zu bezeichnenden Orte zur Besichtigung zu stellen.
Er ist verpflichtet , etwaige Vcrladungsanwcisungen der Gesellschaftzu befolgen.

8 4. ( Eige ntUws übergan g. )
Tie Zentral -Einkanfsgesellschast nt . b. H. soll sich nach Empfang

der Anzeige von der Estifuhr , und wenn eine Besichtigung vor-
genomincn wird , nach der Besichtigung erklären , ob sie die Butter
ubcruehmeil will . Das Eigentum gebt mit dem Zeitpunkt auf die
Ge,«Ilschaft über , rn deur die Uebenlahmeerklärung dem Vcräube-
rer Mgeht.

8 5 . (UebernahM -epreis . )
Tie Zentral -Einkaufsgesellschaft m . b. H. setzt den Ueberuahme-

preis fest.
8 6. (Entscheidung von Streitigkeiten . )

Alle Streitigkeiten zwischen der Zentral -Einkanfsaesellschaft
M. b. H. Und dem Veräuberer über die Lieferung , die Aufbewah-
rung und den Eigentumsübcrgang entscheidet endgültig ein Ans-
schuF.

Ties « besteht aus einem Vorsitzenden und vier Mitgliedern
sowie deren Stellvertretern , die sämtlich vom Reichskanzler er¬nannt Werden.
. Ter - Reichskanzler kann allgemeine Grundsätze aufstelle », die
der Ausschust bei seinen Entscheidungen befolgen soll.

Ter Ausschuß soll bestimmen, wer die barcu Auslagen des
Versahreus zu tragen hat.

8 7.
Tre Zentral -Einkaufsgesellschaft M. b. H. soll bei Verteilung

der « worbe,len Buttermengen die Bestimmungen des Reichskanz¬
lers lNerchsamt des Innern ) innehalten.

8 8.
Ausgenommen von diesen Bestünmungen sind geringfügige

Mengen , die als Reiscproviant oder im Grenzverkehr aus dem
Ausland eingeführt werden , sofern die Einfuhr nicht zu Handels-
zwecken erfolgt.

Jnuiewkit im übrigen Ausnahmen von diesen Bestimmungen
zUgclassen Waben , bleibt besonderer Anordnung Vorbehalten.

., 89 .
, , Als Ausland im Sinne dieser Bcstimmnngcn gilt nicht das
besetzte Gebiet.

8 10.
Tiefe Bestimmungen treten am 16. November in Kraft.
Berlin,  den 15 . November 1915.

Ter Stellvertreter des Reichskanzler.
D c l b r ü tf.

XVIII . Armeekorps
Stellvertretendes Generalkommando.
Abt . III b Tgb .-Nr . 23 674/10 908 . z

m - -n - Frankfurt  a . M ., den 10 . November 1915.
B e t r . : Verkauf von Postkarten.

Tie Verordnung vom 31. August ds . Js . betr . den Verkauf
von Postkarten welche aus Papier hergestellt sind. das kn mehre¬
ren löslichen Schichten zusammengesetzt ist, sowie von Postkarten
mit anfgeklebten Photographien (III d 18 649/8359 ) wird auf¬gehoben. '

Der Kommandierende General:
Freiherr von Galt,  Gen « al der Infanterie.

Bekanntmachung.
Von dem Anlehen der Provinz Oberhesscn vom 12 . Mai 1902

stnd zur Rückzahlung p« 1. April 1916 ausgelvst worden die
Obligationen:
Lit . A Nr . 27, 72,123,143 - 4 Stück L 2000, — Mk. 8000, — Mk.
gif . B9 ?r . 71,120,124 , 131 = 4 Stück L 1M0, — Mk . 4000, — Mk.
Lst. 6 Nr . 21 53 . 120,153 = 4 Stückst 500 — Mk . 2000, — Mk.
Lrt . 6  Nr . 13. 19, 38,111 -- 4 Stück st 200, - Mk . 800, — Mk.
Lit . b) Nr . 45 , 70 --- 2 Stück st 100, — Mk . 200 .— Mk.

m . r „ zus . 16 000, - Mk.Greßen,  den 17 . November 1915.
Grvbhcrzogliche Provinzialdirektio » Oberhessen.

Or . U s i n g e r.

) e t r . : Das Schulinvcntar , insbesondere Lehrmittel.
^ An die Schulvorstände des Kreises.
Diejenigen , welche mit der Erledigung unserer Verfügung

vom 3. September 1915 — Krcisblatt Nr . 79 — noch im Rück-
stände sind, werden an die alsbaldige Berichterstattung erinnert^

Greßen,  den 17. November 1915.
Grobh « zogliche Kccisschnkkommission Gießen.

_ I . SS. : L angermann.
Bekanntmachung.

Tie nachstehend abgedruckte Bekanntmachung wird hiermit zur
Kenntnis ber Bevölkerung gebracht.

Gießen,  den 19 . November 1915.
.Grobherzogliches Kreisamt Gießen.

I . B . : H e m m e r d e.

Bekanntmachung
betreffend V« bot der Slüsfnhr und Durchfuhr von Gold.

Vom 13. November 1915.
Ter Bundcsrat hat auf Grimd des 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bnndesrats zu Ivirtschastlichen Maßnahmen usio
vom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen:

§ Ausfuhr und Durchfuhr von inländischem und
auslmwischem gemünzten Golde , Feingold und Goldlegierungeni
von jeglichem Gehalt , wie insbesondere Barren , Körn « , Drähte,
Bleche, Bänder , Blattgold , Schaumgold , sofern sic nicht weiter-
verarbeitet sind , sowie von Bruchgold ist verboten.

Das Verbot findet aus die Reichsbank keine Anwendung
8 2 . SB« es unternimmt, dem Verbote des 8 1 »nwid« Gold

aus dem Reichsgebiet auszusühreu oder durch das Reichsgebiet
durchzuführen , wird , sofern nicht nach mtberen Strafgesetzen eine
höhere Strafe augedrohk ist, mit Gcsängnis bis zu drei Jahren
und mit Geldstrafe in Höhe des hoppelten Wertes der Gegenstände,-
rn beziug auf w-elche die strafbare Handlang verübt ist, jedoch min¬
destens in Höhe von dreißig Mark bestraft . Sind mildernde Um¬
stande vorhariden , so kann ausschließlich auf die Geldstrafe erkannttrerden.

In dem Urteil sind die Gegenstände , in bezug auf welche die
strasbare Handlung verübt ist, eiuzi,ziehen , sofern sie dem Täter
oder einem Teilnehmer gehören . 8 42 des Strafgesetzbuchs und
8 155 des Vereinszollgesetzes finden Anwendung.

8 3 . Ter Reichskanzler wird ermächtigt, von dem Verbote
des 8 1 Ausnahmen zuznlassen.
. , J 4- Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung,
die Vorlchrrfi des 8 2 tritt jedoch erst mit dem 15. November 1915
in Kraft . Ter Reichskanzler bestimmt , wann diese Verordnung
außer Kraft tritt.

Berlin, -den 13 . November 1916.
> Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

Del brück.

de" Oberbürgermeister zu Gießen und an die Grohl).
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Nach Biiiidesratsbeschluß vom 15. November 1915 soll am

1' T e z e mber ds . Js . eine Viehzählung  st a t t fi nde  n.
Mit der Vornahme der Erhebung innerhalb des Großherzog-

tnms ist durch Verfügung Großh . Ministeriums des Innern die
Großh . Zentralstelle für die Landesstatistik zu Tarmstadt beauf¬
tragt worden.

, Die Ausführung der Zählung liegt den Großh . Bürgermeiste¬
reien lOberbürgermeister , Bürgermeister ) ob. Eine Vergütung für
die Milwirkcnden ivird von StaatSwegeu nichl geleistet
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Gezählt werden das Rindvieh nnd die Sch ' oeme nach be¬
stimmten Wersftassen , die Pferde , Schafe und Ziegen nur ms-
gesamt . . Federvieh bleibt außer Betracht , . w r „ „ „ „ („ irh

Di - nötigen Zähllisten und Gcnkerndebogen wird
Fhncn die Großh , Zentralstelle für die Landesstattstik unmittelbar
zuscndcu . Diejenigen Bürgermeistereien , die dis zum ^ November
iiicht im Besitz der nötigen Zählpapicre sind , lvoNen sich entweder
Mittels Fernruf Nr . 232 oder telegraphisch « n die genannt
Zentralstelle wenden wie folgt : „ Landesstattstik Darmstadt Zahl-
Papiere noch nicht cingetrossen . Bürgermeisterei NN,

Auf dem Gemeindebogcn ist eine Anweisung aufgedruckt , aus
der Sie erselpm , wie die Zählung im einzelnen durchzusuhrm ist.
Damit dies richtig geschieht , wollen Sie sich nnt den Bestimmungen
genau vertraut machen und die Zahler belehren , „ , .

Anfragen bezüglich der Zälstung sind an die Großh . Zentral¬
stelle für die Landesstatistik in Darmstadt zu richten.

Die ausgesüllten Z ähllisten und die Urschrrf.
ten der Gemeindebogen lind spätestens am 4. De¬
zember an die Großh , Zentralstelle für die Lan-
desstatistik in Darmstadt abzusenden . DerTer-
min mutz unbedingt erngchalten werden.  Bon den
Zähllisten haben Sie keine Abschrift zu machen . Dagegen ist eine
Abschrift des Gemeindcbogens für die Bürgermeistereiakten anzu-

^ " ' Tie Zählungsergebnisse sollen nicht veröffentlicht werden.
Wer vorsätzlich die Anzeige seines Viehbestandes , ju der er

etwa ausgcsordert lvird , nicht erstattet oder wissentlich  un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht , wird Mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe biS zu zehntausend Mark
bestraft : auch kann Vieh , dessen Vorhandensein verschwiegen worden
ist , im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden

Wir empfehlen Ihnen , die Anordnung der Erhebung auf
ortsüblich « Weise bekannt zu machen und die erforderlichen
nahmen zur gewissenhaften Durchführung der Erhebung alsbald
zu treffen,

Gießen,  den 19 . November 1915.
Großherzo ^ iches Kreisamt Gießen.

I . B . : Hemmerde.

Bekanntmachung.
B e t r/ : Tie Einschränkung der Arbeitszeit in Spinnereien , We¬

bereien , Wirkereien usw , , , _ , .
Tie nachstehend abgedruckte Bekanntmachung des Reichskanzlers

wird hiermit veröffentlicht,
Gießen,  den 23 , November 1915,

Großherzogltches Kreisamt Wetzen,
I , B, : Hemmerde.

Bekanntmachung
betressend di« Einschränkung der Arbeitszeit in Spinnerei «» ,,

Webereien , Wirkereien usw.
Vom 7 , November 1915.

Der Bundesrat l>at auf Wund des § 3 de« Gesetzes über di«
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahnwii usw,
vom 4 . August 1914 lReichs - Gesetzbl , S , 987 ) folgende V - rord-
nung erlassen.

§ 1 In gewerblichen Betrieben , in denen Gespinste , Ge¬
webe , Wirkstoffe , Wirk - , Strick - , Flecht - oder Seilerwaren , Ma¬
schinenspitzen , Watten oder Filze ganz oder teilweise aus Baum¬
wolle , Wolle , KunstuwNe , Flachs , Jute , Ramie , Hans oder son¬
stigen Seilerfasern hergestcllt weiden , dürfen Arbeiter nur an
höchstens fünf Tagen in jeder Woche beschäftigt werden , Di«
tägliche Arbeitszeit darf nicht über die im Juni 1915 üblich gr-
wAene durchschnittlich « Dauer verlängert werden . In keinen»
Falle darf sie für den einzelnen Arbeiter und für den Betrieb
zehn Stunden ausschließlich der Pausen überschreiten.

Die Vorschriften finden Anwendung auf alle Arbeiten (Mich
Vor - und Nacharbeiten ), die dazu dienen , die int Ws , 1 ge¬
nannten Erzeugnisse gebrauchsfertig herzustellen , insbesondere ans
die Bleicherei , Färberei , Appretur , Zwirnerei , Druckerei und der¬
gleichen , ,

In gemischten Betrieben finden die Beschränkungen nur auf
diejenigen Teile des Betriebs Anwendung , welche Erzeugnisse der
bezeichneten ISfct Herstellen,

Die Bestiminungm im Ws , 1 bis 3 finden keine Anwendung
auf >die handeMewerbliche Tätigkeit sowie ferner:

1 . auf die Bewachung der Betriebsanlagen , auf Arbeiten zuv
Reinigung nnd Instandhaltung , durch welche der regel¬
mäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs
bedingt ist , sowie aus Arbeiten , von welchen die Wieder¬
aufnahme des vollen werftätigen Betriebs abhängig ist)

2 , aus Arbeiten , welche zur Verhütung des Verderbens von
Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen
erforderlich sind:

3 , aus die Beaufsichtigung des Betriebs;
4 . aus die Zu - und Abfuhr von Gütern und Brennstosfen und

auf das Ent - und Beladen der Eisenbahnwagen,

Die Landeszenkralbehörden können eine weikergehende Be¬
schränkung der Arbeitstage und der täglichen Arbeitszeit an¬
ordnen , .

8 2 , Die Landeszmtralbehördm oder die von ihnen bestimmte»
Behörden können aus Antrag Ausnahmen im öffentlichen In¬
teresse Anlassen , .

8 3 , Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundcrt Mark oder
mit Gefängnis vis zu drei Monaten werden Gewerbetreibende
bestraft , die den Vorschriften dieser Verordnung oder den aus
Grund des 8 1 Ms , 5 erlassenen Anordnungen der Landes-
zenttalbehörden zuwiderhandeln , „ , ,

§ 4 . Tie Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung iw
Kraft und an die Stelle der Verordnung vom 12 , August 1915
(Rcichs - Gesetzbl , S , 495 ) , Ter Reichskanzler bestimmt den Zeit¬
punkt des Außerkrafttretens,

Berlin , den 7 , November 1915,
Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

Delbrück,

Bekanntmachung.
Bek r .l Maul - und Klauenseuche in Klein -Linden,

Die Seuche ist erloschen . Die Sperre - ist aufgehoben,
Gießen,  dm 20 , November 1915,

Großherzogliches Kreisamt Wetzen.
I , V . : H e m m e r d e. _

Bekanntmachung.
Betr,:  Meldepflicht der dienstuntauglichen Mehrpflichttgen,

Zur Bcseittgung von Zweifeln wird darauf hingewiesen , daß
infolge des Gesetzes vom 4 , September 1915 alle am 8 , L>eptcm-
ber 1870 und später geborenm , dauernd dienstuntauglichen Wchr-
pflichttgen zur Anmeldung zur Stammrolle verpflichtet sind.
Es macht keinen Unterschied , ob die Dienstuntauglichkeit vor/
während oder nach der aktiven Dimstzcit oder bei der Kriegs¬
musterung skstgestellt worden ist , . „ „ ,

Von dem oben erwähnten Gesetz werden auch alle von der
Heeresverwaltung aus Anlaß des Krieges in Stellen außerhalb
der Front , dl h , nicht im Diienst mft der Waise verwendet «»
dienstuntauglichm Personen betroffen , ohne Rücksicht darauf , ob
sie mit einer Kriegsstelle beliehcn , als Beamtenstclloerireter oder
anderweit verwendet Iverden , .

Rur die zum Friedensstande des Heeres und der Manne
gehörigen Beamtm find von der Meldepflicht ausgenommen.

Alle hiernach in Betracht kommmdm dauernd Untauglichen,
die sich bis setzt noch nicht angemeldet haben , fordere ich daher
auf dies sofort bei Meldung strenger Bestrafung zu tun und
zwar haben sich die Gedienten bei ihrem zustän¬
digen Bezirksfeldwebel und die nicht Gedienten
bei der Bürgermeisterei ihres Wohnortes  zu mel¬
den Wer über ferne Meldepflicht rm Unklarm ist , kann sich bei
dem Bezirksfcldwebel oder auf dem Geschäftszimmer des Unter¬
zeichneten (Regierungsgebäude , Zimmer 4) befragen,

Gießen,  den 11 . November 1915.
Ter Zivilvorsitzeude der Ersatz - Kommission des Kreises Gießen,

I , V, : Hemmerde,

Betr , wie oben.
An den Herrn Oberbürgermeister zu Gießen und an die
Grotzh . Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.

Obige Bekanntmachung wollen Sie in üblicher Weise be¬
kannt geben . Die Anmeldungen sind in ein Formular nach dem
Muster der Landsturmrolle entgcgenzunchmen und mir bis zum
2 5 . b . Mts,  einzusenden,

Eehlanzeigen sind nicht erforderlich,i e ß e n , den 11 . November 1915.
Ter Zivilvorsitzmde der Ersatz - Kommission des Kreises Gießen,

I . V, : H e m m e r d e.

Bekanntmachung.
Bet r,l Feldbereinigung in der Gemarkung Holzheim ; hier die

Wald - Feld - Regulierung.
In der Zeit vom 27 , Novenber bis einschließlich 10 , Dezember

l , Js . liegt auf Großh , Bürgermeisterei Holzheim
der Sonderplan für die Wald - Feld - Regulierung nebst Prü-
süngsprotokoll und Abschrift der Beschlüsse der Vollzugs¬
kommission vom 14 , September 1914 und 25 , September
1915

zur Einsicht der Beteiligten offen,
Termin zur Erhebung von Einwendungen hiergegen findet

int Rathaus zu Holzheim
Samstag , den 11 , Dezember l , IS, , vormittags von 9 — 10 Uhr,
statt , wozu ich die Beteiligten mit dem Anfügen einlade , dag
die Nichtcrscheineuden mit Einwendungen ausgeschlossen sind . Die
Einwendungen finb schriftlich und mit Gründen versehen einzu-
reichen.

Friedberg,  dm 7 , November 1915,
Ter Großherzogliche FeldbereinigungskomiNissärl

Schnittspahn,  Regiernngsrat.

Roiationstzruck der Brühl ' ichen  Univ .-Buch » und Elrindrucker -i, R . Lang « ,  Dießen.
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